
G e m e i n d e r a t  
 
 

N i e d e r s c h r i f t  
 
 
über die 1. öffentliche Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, den 24. Februar  2011 im 
Sitzungssaale des Rathauses. 
 
 Beginn: 18:00 Uhr 
 Ende: 19:35 Uhr 
 
 
Anwesende: Bgm. Engelbert Stenico, Vorsitzender 
 1. Bgmstv. Herbert Mayer  
 2. Bgmstv. Mag. Manfred Jenewein 
 StR Eva Lunger 
 StR Dr. Wolfgang Jörg 
 StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler 
 StR Ing. Roland König  
 GR Hubert Niederbacher 
 GR Richard Reinalter 
 GR DI Andreas Pfenniger 
 GR Markus Gerstgrasser 
 GR Monika Rotter 
 GR Mag. Jakob Egg 
 GR Doris Sailer 
 GR Mag. Kurt Leitl 
 GR Peter Vöhl 
 GR Gabriele Greuter 

GR Ahmet Demir (ab 18:15 Uhr) 
 GR-Ers. Johannes Schönherr 
 GR-Ers. Mehmet Demir (bis 18:15 Uhr) 
  
 
Abwesend und  
entschuldigt: 

 
 
GR Ing. Mathias Huber  

 GR Ahmet Demir 
 

Weiters an- Mag. Elisabeth Reich 
wesend: Walter Gaim  
  
  
Schriftführerin: Sonja Streng 
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T a g e s o r d n u n g 
 

 
 

1. Niederschrift 

 
2. Anträge des Stadtrates 

Rahmen- und Werkvertrag für die Stadt- und Ortsplanung mit dem Büro Falch – Auf-

tragsvergabe; Erwin und Irma Bachler – Verzicht auf Vorkaufsrecht; Immobilien 

Stadtgemeinde Landeck KG – Einbringungsvertrag Einsatzzentrum; Forderungsver-

zicht Venet Bergbahnen AG  

 

3. Antrag des Bau- und Wasserausschusses 

Grenzbereinigung mit der Fa. Rainalter in der Herzog-Friedrich-Straße  

 

4. Antrag des Wohnungsausschusses 

Wohnungsvergaben 

 

5. Bericht des Überprüfungsausschusses  

 

6. Anträge, Anfragen und Allfälliges  

 

7. Personalangelegenheit 

 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Erschienenen und stellt die Beschlussfähigkeit fest. In weitere 
Folge wird Herr Mehmet Demir als Ersatzmitglied der Grüne Landeck angelobt. Sodann 
geht der Vorsitzende auf die Erledigung der Tagesordnung über.  
 
 
Pkt. 1) der TO.: Niederschrift 
 
Die Niederschrift über die 6. Sitzung des Gemeinderates vom 16. Dezember 2010 wird ge-
nehmigt und ordnungsgemäß gefertigt.  
 
 
Pkt. 2) der TO.:  Anträge des Stadtrates  
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Vorsitzende den Vortrag. Er verliest nach-
stehende Anträge: 
 
a. Rahmen- und Werkvertrag für die Stadt- und Ortsplanung mit dem Büro Falch  
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Der Planungs- Verkehrs- und Agrarausschuss hat über einen Rahmen- und Werkvertrag 
betreffend die Abrechnung von Arbeitsleistungen des Büros Falch in Zusammenhang 
mit der Stadt- und Ortsplanung beraten. Gegenstand dieses Rahmen- und Werkvertra-
ges ist die Betreuung der Stadtgemeinde Landeck durch DI Andreas Falch als Stadt- 
und Ortsplaner, sowie die einzelfallbezogene Erbringung von Planungsleistungen der 
örtlichen Raumplanung. Der vorliegende Vertrag wird für die Dauer von 3 Jahren ab all-
seitiger Unterzeichnung abgeschlossen. Die Laufzeit dieses Vertrages verlängert sich 
jeweils um 3 Jahre, wenn einer der Vertragspartner nicht spätestens 6 Monate vor Ab-
lauf der Vertragslaufzeit bekannt gibt, dass der Vertrag endet. Die Stadtgemeinde Lan-
deck wird durch den Bürgermeister oder den Obmann des Planungsausschusses der 
Gemeinde im Rahmen des Budgets vertreten. 
 
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 8. Februar 2011 damit befasst und beantragt 
mehrheitlich, der Gemeinderat möge beigefügtem Rahmen- und Werkvertrag zustim-
men. 
 
Der Vorsitzende erläutert, dass dieser Rahmen- und Werkvertrag bereits im Planungs- 
und Verkehrsausschuss und im Stadtrat behandelt und mehrheitlich beschlossen wur-
de. Kritikpunkt war und ist Pkt. 3. des Vertrages bzw. der Passus, dass der Auftraggeber 
„durch den Bürgermeister oder den Obmann des Planungsausschusses der Gemeinde 
im Rahmen des Budgets vertreten wird“. Mit diesem Passus ist er gemeinsam mit sei-
ner Fraktion nicht einverstanden, da es dazu eine klare Regelung in der Gemeindeord-
nung gebe. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. Er fügt hinzu, dass 
auch sonst kein Obmann eines Ausschusses Befugnisse in diesem Rahmen hat und so-
mit auch keine Aufträge erteilen kann, die finanzielle Auswirkungen haben könnten. Er 
bekräftigt, dass alle übrigen Punkte des Rahmen- und Werkvertrages seine Zustim-
mung finden. Er wiederholt, dass der abgeänderte Passus unter Pkt. 3. nicht der Tiroler 
Gemeindeordnung entspricht und schlägt er daher vor, den Passus dahingehend abzu-
ändern, dass der Auftraggeber ausschließlich vom Bürgermeister vertreten wird.  
 
StR Dr. Wolfgang Jörg stimmt zu, dass in § 55 Abs. 1 TGO steht, dass der Bürgermeister 
die Gemeinde nach außen vertritt. In Abs. 2 werde jedoch auch festgehalten, dass der 
Bürgermeister im Interesse einer Arbeitsvereinfachung und Zweckmäßigkeit Mitglie-
dern des Gemeindevorstandes die Besorgung einzelner Angelegenheiten der Gemein-
deverwaltung übertragen kann. Für ihn ist es nicht nachvollziehbar, warum man dieses 
Sache derart lang hinauszieht – immerhin hat es dazu schon 4 Sitzungen gegeben. Der 
Obmann des Planungsausschusses stehe in ständiger Verbindung mit dem Raumplaner 
und plädiert er im Sinne einer einfacheren Handhabung für den Abschluss des Rahmen- 
und Werkvertrages in der vorliegenden Form. Er sehe keinen Grund warum dies nicht 
möglich sein sollte. Er ist der Meinung, dass er als Obmann mit dem Raumplaner etwas 
ausmachen können muss.  
 
Der Vorsitzende wehrt sich vehement gegen den Vorwurf des Hinauszögerns und fügt 
hinzu, dass bestimmte Sachen einer entsprechenden Vorberatung bedürfen. Zu dem zi-
tierten § 55 Abs. 2 der TGO erwähnt er, dass es sich hierbei um ein Außenverhältnis 
handeln würde. Dies müsste vom Gemeinderat verordnet und in weiterer Folge durch 
öffentlichen Anschlag kundgemacht werden. Er verdeutlicht, dass diese Angelegenheit 
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nichts mit der Person des Wolfgang Jörg zu tun hat, sondern kann er als Bürgermeister 
dem nicht zustimmen, weil die Kompetenzen dafür klar geregelt sind.  
 
StR Ing. Roland König ist über die Aussage, dass diese Vorgehensweise nicht der TGO 
entsprechen würde, überrascht und bemerkt, dass davon in der letzten Stadtrats-
Sitzung keine Rede war.  
 
2. Bgmstv. Mag. Manfred Jenewein kann dieser Sonderregelung auch nichts abgewin-
nen. Er betont, dass der Bürgermeister mehr oder weniger immer erreichbar ist und das 
Argument „Schnelligkeit“ somit nicht zur Diskussion stehe. Außerdem haben alle bis-
herigen Obmänner des Planungsausschusses mit der bisherigen Regelung das Auslan-
gen gefunden und sehe er keinen Grund für eine diesbezügliche „Extrawurst“. 
 
In weiter Folge kommt es zu einer längeren Diskussion. 
 
StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler entgegnet, dass man mit dem Passus mehr Flexibili-
tät hineinbringen würde, somit könnte die Arbeit im Ausschuss effizienter und effekti-
ver durchgeführt werden.  
 
Der Vorsitzende hält fest, dass zu ihm noch kein Obmann eines Ausschusses gekom-
men ist, der ihm vorgeworfen hätte, nicht flexibel zu sein. Er bekräftigt, dass die TGO 
dazu eine klare und deutliche Sprache spreche.  
 
StR Ing. Roland König stellt die Anfrage, ob eine Verordnung erlassen werden muss, 
sollte dieser Beschluss heute mehrheitlich beschlossen werden.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass eine entsprechende Verordnung nicht vorliege.  
 
StR Dr. Wolfgang Jörg erklärt, dass nach Vertragsabschluss eine entsprechende Ver-
ordnung erlassen werden muss, die ihn im Rahmen der Tiroler Gemeindeordnung mit 
den nötigen Rechten ausstattet. Man könnte es aber auch unkomplizierter machen. 
 
Des Weiteren kommt es zu Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich des Informations-
austausches zwischen dem Obmann des Planungsausschusses und dem Vorsitzenden.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass er bei einer Veranstaltung erfahren musste, dass der 
Obmann des Planungsausschusses gemeinsam mit DI Falch einen Termin bei LR Switak 
wahrgenommen hat. Er ist der Meinung, dass ein entsprechender Hinweis schon ge-
nügt hätte, er hätte dieses Treffen auf keinen Fall verhindert, aber gar nichts zu sagen, 
findet er äußerst unangemessen und bekrittelt er diese Vorgehensweise.   
 
StR Dr. Wolfgang Jörg argumentiert, dass diese Entscheidung spontan und im Zuge 
von LR Switaks Sprechtag stattgefunden hat. Das Thema dieses Gesprächs war die An-
gelegenheit Kernzone. Nachdem die Zammer an der Grenze zu Landeck eine Kernzone 
für eine Wirtschaftsbelebung beantragt haben und vom Land Tirol ein Begutachtungs-
verfahren eingeleitet worden ist, steht es der Stadtgemeinde Landeck frei, binnen ei-
nem Monat eine Stellungnahme abzugeben. Die Gemeinde Landeck stehe nunmehr 
unter Zugzwang und ist er der Meinung, dass Landeck nun offensiv handeln und Koope-



Seite 5 von 16 
 

 

rationen anstreben muss, um nicht „stehen zu bleiben“. Dieses spontane Treffen war 
seiner Ansicht nach sehr wichtig und auch im Sinne der Stadt. Er habe versucht, die La-
ge bzw. Situation der Stadtgemeinde Landeck zu erörtern und konnte er auch die Be-
denken der Leistungsgemeinschaft deponieren.  
 
Der Vorsitzende sagt zu StR Dr. Wolfgang Jörg, dass niemand die Bemühungen seiner 
Arbeit bestreite, dennoch ist er der Ansicht, dass er als Bürgermeister Anspruch auf 
gewisse Informationen hat und es nicht angenehm ist, wenn andere ihm erzählen, was 
vorgefallen ist und fragen, ob er keine Informationen vom Obmann des Planungsaus-
schusses bekommt.  
 
StR Dr. Wolfgang Jörg betont, dass er vielleicht eine etwas andere Arbeitsweise als sei-
ne Vorgänger hat. Die Kontaktaufnahme mit LR Switak war für ihn im Sinne der Ar-
beitsvereinfachung und bekräftigt er, dass nichts anderes dahintersteckt. Gleichzeitig 
fügt er hinzu, dass die Arbeit in den Gemeinden unterschiedlich ablaufe. In manchen 
Gemeinden habe der Amtsleiter mehr Kompetenzen, als in Landeck der ganze Aus-
schuss.   
 
StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler merkt an, dass ein gegenseitiges Vertrauen auch 
wichtig ist. 
 
Abschließend weist der Vorsitzende darauf hin, dass die „Information“ als gemeinsa-
mes Ziel gesehen werden muss. Man werde nichts erreichen, wenn sich die Fraktionen 
gegenseitig blockieren. Deshalb plädiert er für einen gegenseitigen Informationsaus-
tausch. 
 
Die durchgeführte Abstimmung für vorliegenden Rahmen- und Werkvertrag ergibt 8 
Pro- und 11 Gegenstimmen.  
 
Der Vorsitzende schlägt vor, den Punkt 3. des Vertrages dahingehend abzuändern, 
dass der Auftraggeber (AG) durch den Bürgermeister der Gemeinde im Rahmen des 
Budgets vertreten wird. Die darüber durchgeführte Abstimmung ergibt 11 Pro- und 
8 Gegenstimmen – somit erklärt sich der Gemeinderat mehrheitlich mit der Auf-
tragsvergabe des Rahmen- und Werkvertrages (inkl. Abänderung des Punktes 3.) an 
DI Andreas Falch einverstanden.   
 
 

b. Erwin und Irma Bachler – Verzicht auf Vorkaufsrecht  
 

In EZ 1267 KG 84007 Landeck – im Eigentum der Ehegatten Erwin und Irma Bachler – ist 
unter C-LNr. 1a das Vorkaufsrecht zu Gunsten der Stadtgemeinde Landeck einverleibt. 
 
 
Notar Dr. Eugen Neururer stellt die Anfrage, ob die Stadtgemeinde Landeck der Lö-
schung dieses Vorkaufsrechts zustimmt. 
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Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 8. Februar 2011 mit dem Ansuchen befasst 
und beantragt, der Gemeinderat möge der Löschung des oben angeführten Vorkaufs-
rechts zustimmen. 

 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich damit einstimmig einverstanden.  
 
 
c. Immobilien Stadtgemeinde Landeck KG – Einbringungsvertrag Einsatzzentrum 
 

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.12.2009 beschlossen, das Grundstück 
63/16, Einsatzzentrum, in die Immobilien Stadtgemeinde Landeck KG einzubringen. Im 
nun vorliegenden Einbringungsvertrag werden das 4.526 m² große Grundstück samt 
darauf bestehender Baulichkeiten in die Fa. „Immobilien Stadtgemeinde Landeck KG“ 
eingebracht und nachstehende Dienstbarkeiten eingeräumt: 

 
- das Recht zur Errichtung, Benützung und Erhaltung eines Zuluftschachtes auf 

Grundstück 63/8 für die Immobilien Stadtgemeinde Landeck KG 
- das unbeschränkte Geh- und Fahrrecht und das Recht zur Verlegung, Benützung 

und Erhaltung von Ver- und Entsorgungsleitungen jeglicher Art über einen ca. 6 
m breiten Fahrweg auf Grundstück 63/16 für die Grundstücke 63/8, 63/17 und 
.405 (Stadtgemeinde Landeck) sowie  

- das Recht der Errichtung, Erhaltung und ausschließlichen Benützung eines unte-
rirdischen Bauwerkes auf Grundstück 63/14 für die Immobilen Stadtgemeinde 
Landeck KG ein.  

 
Die Dienstbarkeiten sind in der Vermessungsurkunde des DI Gerhard Neuner vom 
26.11.2010, GZl. 2402 L A, eingezeichnet und gehen auf die jeweiligen Rechtsnachfol-
ger über. 
 
Der Stadtrat hat sich in seiner Sitzung vom 8.2.2011 mit beigefügtem Vertrag befasst 
und beantragt, der Gemeinderat möge diesem zustimmen. 
 
Der Vorsitzende fügt hinzu, dass es sich hierbei um ein sehr kompliziertes Werk handelt 
und bedankt sich insbesondere bei AL Mag. Elisabeth Reich, Walter Gaim und Ing. Kon-
rad Sailer für die Bemühungen bei der Erstellung des Vertrages.  

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat stimmt dem vorliegenden Vertag einstimmig zu.  

 
 
 

d. Forderungsverzicht Venet Bergbahnen AG  
 
In der Sitzung am 27.3.2008 hat der Gemeinderat der Stadt Landeck beschlossen, einen 
Gesellschafterbeschluss in Form eines Forderungsverzichtes für den Gesamtbetrag an 
Forderungen der Stadtgemeinde Landeck gegen die Venet Bergbahnen AG per 
30.4.2007 in Höhe von € 1.976.164,15 zu fassen. Weiters wurde beschlossen, die ab 
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1.5.2007 an die Venet Bergbahnen AG geleisteten, rückzahlbaren Zuschüsse für Investi-
tionen und Betriebsabgänge in Höhe von € 351.505,00 in einen Gesellschafterzuschuss 
umzuwandeln. 
 
Nach diesem Beschluss hat die Stadtgemeinde Landeck folgende Zuschüsse für Investi-
tionen und Betriebsabgänge gewährt: 
 
11.06.2008 Zuschuss für Investitionen und Betriebsabgänge  € 100.000,00 
01.10.2008 Zuschuss für Investitionen und Betriebsabgänge  € 100.000,00 
16.02.2009 Zuschuss für Investitionen und Betriebsabgänge  € 200.000,00 
28.01.2010 Zuschuss für Investitionen und Betriebsabgänge  € 100.000,00 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 8.2.2011 beschlossen, an den Gemeinderat nach-
stehenden Antrag zu stellen: 
 
Die Stadtgemeinde Landeck gewährt der Venet Bergbahnen AG einen Gesellschafter-
zuschuss in Form eines Investitionszuschusses für den Gesamtbetrag an Forderungen 
der Stadtgemeinde Landeck gegen die Venet Bergbahnen AG per 30.4.2010 in Höhe 
von Euro 500.000,00. Die Zuschüsse betreffend die Inanspruchnahme der Bürgschaft 
bzw. Haftung für die ERP-Darlehen FT 313 und ET 774 bleiben davon unberührt.  
 
Der Gemeinderatsbeschluss tritt nur in Kraft, wenn die Gemeinde Zams einen gleich-
lautenden Gemeinderatsbeschluss fasst. 
 
StR Ing. Roland König fügt hinzu, dass es sich bei diesem Beschluss um eine Empfeh-
lung des Steuerberaters Dr. Richard Schweisgut handelt, der darauf aufmerksam ge-
macht hat, dass das Eigenkapital positiv gehalten werden müsse, was mit dieser Maß-
nahme sichergestellt ist.  

 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat erklärt sich mit dem vorliegenden Antrag des Stadtrates einstimmig 
einverstanden.  
 
 
Pkt. 3) der TO.:  Antrag des Bau- und Wasserausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Obmann des Bau- und Wasserausschusses, 
StR Ing. Roland König, das Wort und verliest nachstehenden Antrag: 
 
Für die gemeinsame Grundgrenze zwischen der  Liegenschaft der Firma Rainalter in der 
Herzog-Friedrich-Straße und der südwestlich angrenzenden öffentlichen Wegparzelle Gp. 
1756 (Fußweg) gibt es keine Vermessung, weshalb es im Zuge des Straßen-bauverfahrens 
für die Wegverlängerung Garagenzufahrt Mayr zu Unstimmigkeiten mit Herrn Rainalter 
hinsichtlich des Grenzverlaufes gekommen ist. Bereits im Jahre 2008 hat man mit Herrn 
Rainalter über die Festlegung eines gemeinsamen Grenzverlaufes verhandelt und ihm nach 
Beratung im Bau- und Wasserausschuss am 10.3.2008 einen Vergleichsvorschlag unterbrei-
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tet. Obwohl Herr Rainalter wiederholt mündlich erklärte, mit diesem Vorschlag einverstan-
den zu sein, hat er die Vereinbarung erst vor einigen Tagen unterschrieben.  
 
Der Bau- und Wasserausschuss beantragt somit auf Grund seiner Beratung am 9.2.2010 die 
Festlegung des gemeinsamen Grenzverlaufes gemäß dieser Vereinbarung und dem dazu-
gehörenden Lageplan wie folgt: 
 
 

Vereinbarung 
 

abgeschlossen zwischen der 
 

Stadtgemeinde Landeck 

als Verwalterin des öffentl. Straßengutes auf Gp. 1756 
und der 

Firma E. Rainalter Heizung – Sanitäre –Lüftung GesmbH 

als grundbücherliche  Eigentümerin  der Liegenschaft in EZl. 640 bestehend aus Bp. 59, Bp. 
68  und Gp. 124, vertreten durch Herrn Ekkehard Rainalter 

über 
die Bereinigung des gemeinsamen Grenzverlaufes zwischen dem Öffentlichen Weg und der 

Liegenschaft Rainalter gemäß dem Lageplan des Stadtbauamtes vom 2.12.2010 
 

 

Die Vertragsparteien einigen sich auf den im Lageplan blau strichliert dargestellten Grenz-
verlauf zu folgenden Bedingungen: 
 
Die an die Liegenschaft der Fima Rainalter zufallenden Flächenteilstücke welche im Plan 
blau schraffiert sind werden zum Pauschalbetrag  von Euro 14.000,-- an die Firma Rainalter 
überlas-sen. Die Kosten für die Vermessung und grundbücherliche Überschreibung der Flä-
chenteilstücke werden entlang des öffentlichen Weges, Gp. 1756 je zur Hälfte von der 
Stadtgemeinde Landeck und der Firma Rainalter getragen. Die Vermessung und grundbü-
cherliche Überschreibung der Trennfläche F3 geht ausschließlich zu Lasten der Firma Rain-
alter. 
 
Im Zusammenhang mit dieser Grenzbereinigung erklärt sich Herr Rainalter mit der Ausfüh-
rung von Mauerstabilisierungsmaßnahmen(Spritzbetonschale, Erdanker, Randriegel mit 
Absturzsicherung) im Bereich der schadhaften Wegstützmauer durch die Stadtgemeinde 
Landeck einverstanden.  
 
StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler zeigt sich erfreut darüber, dass diese Angelegenheit 
nunmehr bereinigt werden konnte. Er weist darauf hin, dass der in der Vereinbarung ange-
führte Firmenwortlaut nicht ident mit dem Firmenstempel bei der Unterfertigung ist. Er 
regt an, dies zu überprüfen, um jegliche Formfehler zu vermeiden.  
 
GR Richard Reinalter gratuliert StR Ing. Roland König, dass es ihm gelungen ist, diese lang-
wierigen Verhandlungen endlich zum Abschluss zu bringen und bedankt sich recht herzlich 
dafür. 
 
Beschluss: 
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Für vorliegenden Antrag ergibt sich sodann Einstimmigkeit.  
 
 
 

Pkt. 4) der TO.: Antrag des Wohnungsausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Obmann des Wohnungsausschusses, 1. 
Bgmstv. Herbert Mayer, das Wort und verliest nachstehenden Antrag: 
 
Der Wohnungsausschuss der Stadtgemeinde Landeck hat in seinen Sitzungen vom  
06.12.2010 und 20.01.2011, bzw. mit Umlaufbeschluss vom 22.12.2010 und  02.01.2011 be-
antragt, nachstehend angeführte Wohnungen wie folgt zu vergeben und wird der Gemein-
derat um nachträgliche Beschlussfassung ersucht: 
 
a) die 3-Zi-Wohnung Brixnerstraße 12 (nach Dapoz) an 

TOPRAK Selvin, Landeck, Salurnerstraße 10 
 
b) die 2-Zi-Wohnung Brixnerstraße 12 (nach Stadtgemeinde Landeck) an 

NOVAK Stefan, Landeck, Adamhofgasse 2  
 
c) die 3-Zi-Wohnung Lötzweg 63 (nach Grasser) an 

SIEGELE Brigitta, Flirsch, Dorf 117 
 
d) die 2-Zi-Wohnung Brixnerstraße 8  (nach Demanega)  an 

KNABL Marco, Landeck, Lötzweg 6 a    
 
e) die 4-Zi-Wohnung Salurnerstraße 16 (nach Klima) im Tauschwege an 

MOSER Markus und Gertrude, Landeck, Brixnerstraße  12 
 
f) die 3-Zi-Wohnung Urichstraße 49, Top 17 (nach Petter) an 

KRISMER Bianca, Landeck, Kirchenstraße  38 
 
g) die 3-Zi-Wohnung Urichstraße 59 (nach Krug Wolfgang) an 

KRUG Markus, Landeck, Urichstraße 59. 
 
 
WOHNUNGSVERGABEN  -   BRUGGFELDSTRASSE 
 
Rücktritte 
 
Top       26      SCHERL Jasmin, Landeck, Lötzweg  63 
Top       29      HUBER Karin, Landeck, Graf 125 
 
Neuvergaben 
 
Top       4      MAASS Simon und EBNER Stefan, Landeck, Salurnerstraße  16 
Top     17      BAUMER Notburga, Landeck, Lötzweg 53 
Top     40      KUSIC Jelenko und Kosanka, Pettneu, Dorf  78 
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Beschluss: 
Mit den beantragten Wohnungsvergaben ist der Gemeinderat einstimmig einverstan-
den.  
 
 
Pkt. 5) der TO.: Bericht des Überprüfungsausschusses 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt übernimmt der Obmann des Überprüfungsausschusses, 
GR Ahmet Demir, das Wort und bringt den Mitgliedern des Gemeinderates nachstehenden 
Bericht zur Kenntnis: 
 
Der Überprüfungsausschuss des Gemeinderates der Stadtgemeinde Landeck hat am Mon-

tag, den 31.01.2011 in der Finanzverwaltung des Rathauses die Gebarung und Buchhaltung 

geprüft. Die Prüfung hat folgendes Ergebnis erbracht: 

 

1.  Genehmigung der Niederschrift über die 4. Sitzung im Jahre 2010  

      

Das Protokoll über die 4. Sitzung wurde genehmigt und ordnungsgemäß gefertigt. 

 

2. Buchungs- und Belegprüfung  

     

Nachstehende Belege des Haushaltsjahres wurden stichprobenweise überprüft: 

 

Beleg Nr. 104925 - 105080  

Beleg Nr. 107243 -  laufend   

Beleg Nr. 105081 - 105289 

Beleg Nr. 102933 - 103158 

 

Die stichprobenweise Überprüfung o.a. Belege ergab keinerlei Beanstandungen. 

 

3. Kassaprüfung 

     

Die Bankbestände sowie die Haupt- und Nebenkassen wurden durch die Mitglieder  

des Überprüfungsausschusses geprüft.  

 

Die Überprüfung der Bankkonten ergab keinerlei Beanstandungen.  

 

Die Überprüfung der Nebenkassa im Standesamt (Kassa Edith Hütter) ergab einen Über-

schuss in Höhe von Euro 2,10. Die Differenz wurde aufgeklärt. Eine Kassenbewegung 

(Fundgeld) war nicht verbucht. 

  

GR. Hubert Niederbacher sprach der Kassenführung des Wertstoffhofes seine besondere 

Anerkennung aus. 
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Die Überprüfung der Hauptkassa und der übrigen Nebenkassen ergab keinerlei Beanstan-

dungen. 

 

4. Überschreitungen  

     

Der Finanzverwalter Walter Gaim hat die Überschreitung der Haushaltskonten 2010 erläu-

tert. 

 

Der Überprüfungsausschuss hat beschlossen, den Gemeinderat über die Haushaltsüber-

schreitungen in Kenntnis zu setzen und den Gemeinderat im Zuge der Genehmigung der 

Jahresrechnung, um Genehmigung der Haushaltsüberschreitungen zu ersuchen. 

 

GR Ahmet Demir erläutert zu den diversen Überschreitungen wie folgt:  

 

1/2140000-346000 Polytechnische Schulen; Schuldentilgung Finanzunternehmen 
Ansatz    Euro  154.600,00  
Rechnungsabschluss  Euro  194.925,12 
Überschreitung   Euro    40.325,12 
 
Für die Endabrechnung der Baukosten der Polytechnischen Schule wurde ein Darlehen bei 
der Sparkasse Imst, über 1 Mio. Euro, mit einer Laufzeit von 20 Jahren aufgenommen. 
Die Baukosten wurden tatsächlich um Euro 450.000,00 günstiger abgerechnet, daher war es 
möglich, eine nicht geplante sofortige Darlehenstilgung in Höhe von Euro 450.000,00 vor-
zunehmen. 
Da im Voranschlag bereits angenommen wurde, dass die Darlehensbelastung nicht zu 
100 % zum tragen kommen wird, hätte dies grundsätzlich zu einem günstigeren Rech-
nungsergebnis führen müssen. Durch die Verkürzung der Darlehenslaufzeit auf 8 Jahre er-
gibt sich jedoch eine höhere Annuität. 
 
 
1/420000-451000 Alten- und Pflegeheime; Brennstoffe 
Ansatz    Euro   34.000,00 
Rechnungsabschluss  Euro   60.131,71  
Überschreitungen   Euro   26.131,71 
 
 
 
Die Überschreitung ist einerseits auf eine zusätzliche Betankung im Dezember 2010, ande-
rerseits auf die durch das Land Tirol gewünschte Reduzierung der Ansätze im Bereich 
Brennstoffe – Alters- und Pflegeheime – zurückzuführen. 
Die Betankung im Dezember wurde durchgeführt, da ein höherer Heizölpreis ab Jänner 
2011 zu erwarten war und die Energieabgabevergütung ab 1.1.2011 gestrichen wurde. 
 
1/420000-510000 Alten- und Pflegeheime; Geldbezüge der Vertragsbediensteten der 
Verwaltung 
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Ansatz    Euro  1.163.700,00 
Rechnungsabschluss  Euro  1.233.515,70 
Überschreitung   Euro       69.815,70  
 
Durch die Überstellung von vier DienstnehmerInnen vom Arbeiter- in das Verwaltungs-
schema (dem Ausbildungsstand entsprechend) ergab sich auf 1/420000-510000 die oben-
genannte Überschreitung und wurde der Ansatz 1/420000-5110000 Geldbezüge der Ver-
tragsbediensteten in handwerklicher Verwendung um Euro 93.597,67 unterschritten. 
 
1/782000-775000 Wirtschaftspolitische Maßnahmen; einmaliger Zuschuss Venet Berg-
bahnen AG 
Ansatz    Euro   583.300,00 
Rechnungsabschluss  Euro   305.597,98 
Überschreitung   Euro   122.297,98  
 
Bei Erstellung des Voranschlages 2010 war noch nicht bekannt, ob an die Venetbergbahnen 
AG die Haftungszahlung für das damals geplante Investitionsdarlehen in Form eines direk-
ten Zuschusses oder der Übernahme der Darlehensannuität gewährt wird. Da ein direkter 
Zuschuss geleistet wurde, war die Verbuchung auf 1/782000-775000 durchzuführen. 
 
1/851000-612101 Betreff der Abwasserbeseitigung; Instandhaltung Ortsnetz allgemein 
Ansatz    Euro    48.200,00 
Rechnungsabschluss  Euro  120.568,34 
Überschreitung   Euro    72.368,34  
 
Neben größeren, teilweise nicht geplanten Kanalsanierungsmaßnahmen, war die Reparatur 
der Sannaquerung (Abwasserverband Zams, Landeck und Umgebung) anteilig zu über-
nehmen. 
 
1/163000-043000 Freiwillige Feuerwehr; Betriebsausstattung  
Ansatz    Euro              0,00 
Rechnungsabschluss  Euro  169.182,05  
Überschreitung   Euro  169.182,05  
  
 
 
Bei der Erstellung des Voranschlages für 2010 war die Fertigstellung des Einsatzzentrums 
für das Frühjahr 2011 geplant und hätte daher die Anschaffung der Betriebsausstattung das 
Haushaltsjahr 2011 belastet. 
Durch die Änderung des Bauzeitplanes und die Einhaltung des Baufortschrittes ergab sich 
die Belastung bereits für das Jahr 2010. 
 
5/163000-775000 Freiwillige Feuerwehr;Transferzahlungen an die Immobilien Stadtge-
meinde Landeck KG  
Ansatz    Euro  2.980.000,00 
Rechnungsabschluss  Euro  3.200.000,00 
Überschreitung   Euro     220.000,00 
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Wie bei der Betriebsausstattung ergab sich durch die Änderung des Bauzeitplanes ein 
früherer Kapitalbedarf der Immobilien Stadtgemeinde Landeck KG. 
 
5/850000-001000 Betriebe der Wasserversorgung; unbebaute Grundstücke  
Ansatz    Euro             0,00 
Rechnungsabschluss   Euro  23.616,34 
Überschreitung   Euro   23.616,34 
 
Der Grundkauf für die Faiquellen wurde im Herbst 2009 durch den Gemeinderat beschlos-
sen, jedoch durch die Bauabteilung für den Voranschlag nicht angefordert. 
 
5/853040-775000 Vereinshaus; Transferzahlungen an die Immobilien Stadtgemeinde 
Landeck KG  
Voranschlag    Euro    300.000,00 
Rechnungsabschluss  Euro    850.000,00 
Überschreitung      Euro    550.000,00 
 
Durch das Bestreben die Baukosten für das obengenannte Objekt noch 2010 abzurechnen, 
ergab sich die Überschreitung. 
 
Restfinanzierung war für 2011 geplant. 
 
1/080000-752000 Pensionen; Pensionsfond Beamte  
Voranschlag      Euro  351.000,00 
Rechnungsabschluss  Euro  405.935,16 
Überschreitung            Euro    54.535,16  
 
Bei der Erstellung des Voranschlages wurde seitens der Pensionsanstalt mitgeteilt, dass die 
Gutschrift für die aufgehobenen Dienstposten Ende 2010 erfolgt. 
Die Gutschrift erfolgt jedoch erst 2011. 
 

5. Allfälliges  

     

Der Obmann hat den Finanzverwalter um Auskunft über die Höhe der offenen Forderungen   

ersucht. 

 

Finanzverwalter Walter Gaim hat festgestellt, dass die Forderungen der Stadtgemeinde 

Landeck stark variieren, da sie in direktem, zeitlichem Zusammenhang mit der Vorschrei-

bung der Gemeindeabgaben stehen. Die Außenstände werden laufend d. h. monatlich ge-

mahnt. Rückstände, die nach der ersten Mahnung nicht beglichen werden, werden gerich-

tlich eingetrieben. 

 

Der Überprüfungsausschuss hat den Finanzverwalter Walter Gaim ersucht, zur nächsten 

Sitzung des Überprüfungsausschusses eine Zusammenstellung der Forderungen vorzule-

gen. 
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GR Ahmet Demir bedankt sich bei Finanzverwalter Walter Gaim für die ausgezeichnete Ar-

beit.  

 

2.Bgmstv. Mag. Manfred Jenewein ist der Ansicht, dass es etwas effizienter gewesen wäre, 

wenn der Bericht nach dem endgültig durchgeführten Jahresabschluss vorgetragen worden 

wäre.  

 

Auf die Anfrage von StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler, ob die Überschreitungen in der heu-

tigen Sitzung mitbeschlossen werden, teilt Walter Gaim mit, dass diese erst mit der Jahres-

rechnung beschlossen werden.  

 

GR Ahmet Demir merkt an, dass dieser Bericht lediglich als Information diene.  

 

Vorliegender Bericht des Überprüfungsausschusses wird vom Gemeinderat zur Kenntnis 

genommen. 

 
 
Pkt. 6) der TO.: Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 
a. StR Ing. Mag. (FH) Thomas Hittler nimmt Bezug auf die durchgeführte Verleihung der 

Ehrenzeichen bzw. des Ehrenrings. Er ist der Meinung, dass diese Ehrung eine Wert-
schätzung für besondere Leistungen ist und freut er sich für alle, die diese Ehrung ent-
gegen nehmen konnten. Über die negative Äußerung über die Presse, die eine Person 
von sich gegeben hat, die das Ehrenzeichnen nicht angenommen hat, zeigt er sich je-
doch äußerst entrüstet und bezeichnet er diese Reaktion als respektlos den anderen 
gegenüber.  
 
Der Vorsitzende entgegnet, dass es auch nicht anständig ist, aus welchen Gründen auch 
immer, hier und jetzt über jemanden zu reden, der nicht anwesend ist.  
 
 

b. StR Ing. Roland König fragt an, wie weit die Angelegenheit Anschlagtafel für Vereine im 
Bereich des Alten Kinos gediegen ist. Außerdem äußert er seine Bedenken hinsichtlich 
des Fluchtweges vom Kino über die drei Stufen ins Freie. Er ersucht aus Sicherheits-
gründen um gründliche Abklärung dieser Situation.  

 
Der Vorsitzende erklärt, dass man nach längeren Überlegungen zur Auffassung ge-
kommen ist, dass eine Anschlagtafel an der Fassade des Alten Kinos nicht sinnvoll er-
scheint. Nachdem beim Reschenscheideck-Haus die Neuerrichtung des Tourismusbü-
ros geplant ist, soll im Zuge dessen eine geeignete Lösung ins Auge gefasst werden.  
 
Zu den Bedenken hinsichtlich der Stufen stellt er fest, dass im Baubescheid keine dezi-
dierten Sicherheitsbestimmungen vorgesehen worden sind, daher könne man davon 
ausgehen, dass dies genüge. Er werde jedoch diesbezüglich mit Ing. Moschen Rück-
sprache halten.  
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c. GR Mag. Jakob Egg informiert, dass das Land Tirol zur Verminderung des Unfallrisikos 

einen „Verkehrssicherheits-Check“ für Gemeinden anbiete. Seit Jahresbeginn haben 
sich bisher 40 Gemeinden beteiligt. Nach seinen Erkundigungen würde ein derartiger 
Check ca. Euro 2.000,-- bis 2.500,-- kosten, wobei 2/3 der Kosten vom Land refundiert 
werden. Er ersucht, dieses Ansinnen dem entsprechenden Ausschuss zuzuweisen.    
 

 

d. StR Dr. Wolfgang Jörg berichtet über das Gespräch bei LR Switak. Aus dem Gespräch 
mit LR Switak ist zu entnehmen, dass die Kernzone in Zams vom Land genehmigt wird. 
Er habe gestern seine Bedenken geäußert und ist er der Meinung, dass seitens der 
Stadtgemeinde Landeck eine fundierte und ausführliche Stellungnahme ausgearbeitet 
werden muss. Nichts zu tun, wäre der falsche Weg. Wichtig sind für ihn auch der politi-
sche Konsens und die Kooperation mit der Gemeinde Zams und plädiert er an alle Mitg-
lieder des Gemeinderates in diesem Sinne zusammenzuarbeiten.  

   
e. StR Dr. Wolfgang Jörg informiert, dass aufgrund des Antrages der Grüne Landeck die 

Situation im Bereich der Kreuzung Maisengasse-Urichstraße-Fischerstraße-Markplatz 
überprüft worden ist und ein hausinterner Vorschlag ausgearbeitet wird. Außerdem 
wurden die „Schlafenden Polizisten“ einer Überprüfung unterzogen und mussten zwei 
davon repariert werden.  

 
f. StR Ing. Roland König fragt an, ob zwischenzeitlich ein Miet- bzw. Pachtvertrag mit den 

Vereinen ARGE Kino und Extra-Film-Club Landeck abgeschlossen worden ist.  
 
Der Vorsitzende antwortet, dass dieses Verträge in Ausarbeitung sind. Er fügt hinzu, 
dass dies wiederum in Form eines Bittleihvertrages erfolge. Die Stadtgemeinde Lan-
deck mietet die Räumlichkeiten und gibt sie in Form einer Bittleihe weiter. 

 
g. StR Ing. Roland König informiert, dass es sich beim derzeitigen Eingang zum Alten Kino 

um eine provisorische Lösung handelt, jedoch zwei Vorschläge für einen adäquaten 
Eingang als Gesprächsgrundlage vorliegen.  
 

h. StR Dr. Wolfgang Jörg berichtet über das Ansinnen der Fam. Kurz, Leitenweg (Hausbau 
samt landwirtschaftl. Nebengebäude, Bereinigung der Hofstellengrenze, Widmung ei-
ner Fläche). In diesem Zuge werde seitens der Stadt versucht, Bauplätze im Lachacker 
zu günstigen Konditionen zu erwerben. Allerdings ist auf jener Grundfläche, die zum 
Teil von der Gemeinde erworben werden könnte, ein Vorkaufsrecht zu Gunsten von 
Herrn Erwin Bouvier jun. eingetragen. Man werde sich nun bemühen, dies mit einer pri-
vatrechtlichen Vereinbarung zu bereinigen. Er wird weiter darüber berichten. 
 

i. GR Mag. Jakob Egg erkundigt sich nach der weiteren Vorgehensweise im Zusammen-
hang mit dem Pachtverhältnis für den Spielplatz auf der Trams. 

 
Der Vorsitzende teilt mit, dass die familieninterne Abklärung noch nicht abgeschlossen 
ist und diese voraussichtlich bis Ende März andauern wird.  
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ENDE DER ÖFFENTLICHEN SITZUNG 


